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Bekanntmachung
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zos-
sen am 11.03.2008  wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. Kurzinhalt

025/08 1. Änderung des Bebauungsplanes 44/03-a „Am Bahn-
hof“ in Wünsdorf
1. Der 1. Änderungsentwurf des Bebauungsplanes Nr. 44/03-

a „Am      Bahnhof“ wird in der vorliegenden Form gebil-
ligt.

2. Gem. § 13 a BauGB wird die Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Träger öffentlicher Belange am 1. Änderungs-
entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44/03-a „Am Bahnhof“
im vereinfachten  Verfahren nach § 13 BauGB durchge-
führt.

038/08 Berufung des Wahlleiters der Stadt Zossen
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beruft
gem. § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im
Land Brandenburg (BbgKWahlG), i.V.m. § 2 Abs. 1 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)
Herrn Hartwig Ahlgrimm, Zum Wasserwerk 24, 14947  Nuthe-
Urstromtal zum Wahlleiter für das Wahlgebiet -Stadt Zossen-.

039/08 Berufung des Stellvertreters des Wahlleiters der Stadt
Zossen
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beruft
gem. § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im
Land Brandenburg (BbgKWahlG), i.V.m. § 2 Abs. 1 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung Herrn Eckehard Gohde,
Finkenschlag 37, 15838  Am Mellensee zum Stellvertreter des
Wahlleiters für das Wahlgebiet -Stadt Zossen-.

040/08 Bildung von Wahlkreisen
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt
gem. § 20 und § 21 des Gesetzes über die Kommunalwahlen
im Land Brandenburg (BbgKWahlG), i.V.m. § 8 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung, dass die Kommunal-
wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 28. September
2008 im Gebiet der Stadt Zossen in einem wahlgebiets-
bezogenen Wahlkreis durchgeführt wird (Wahlkreis = Wahl-
gebiet).

123/07 Prioritätenliste Straßenbeleuchtung / Neubau in der
Stadt Zossen 2008
Die als Anlage vorliegende Prioritätenliste wird in der vorlie-
genden Reihenfolge als Arbeitsgrundlage bestätigt.

115/07 Abschluss eines Beratervertrages – Projektunter-
stützung durch externe Beratungsleistungen bei der
Einführung der Doppik
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen stimmt
dem Abschluss eines Beratungsvertrages mit der SBS Steuer-
beratungsgesellschaft mbH gem. dem in der Begründung aus-
geführten Leistungsumfang zu.

124/07 Bestätigung der Leistung überplanmäßiger Ausgaben
(BV 102/07)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen bestätigt
die Eilentscheidung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben
von bis zu 25.000 EUR für die Straßenbeleuchtung, die durch
Mehreinnahmen an anderer Stelle des Haushaltes ausgegli-
chen werden.

005/08 Verwendung von Überschüssen aus der Verwalter-
tätigkeit der ZWG - Schuldendiensthilfe (Wiedervor-
lage)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt
folgende Hauskontenentnahmen: 1. Entnahme für Schulden-
diensthilfe Zossener Straße 1 Glienick  10.137,60 EUR und 2.
Entnahme für Schuldendiensthilfe Hauptstraße 38 Kallinchen
10.000,00 EUR zugunsten des Haushaltsjahres 2007.

006/08 Bestätigung der Eilentscheidung zur Leistung über-
planmäßiger Ausgaben in 2007 mit Ausgleich an an-
derer Stelle des Haushaltes
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen bestätigt
die Eilentscheidungen der Verwaltung zur Leistung der in der
Begründung aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben mit
Ausgleich an anderer Stelle des Haushaltes der Stadt Zossen
in Höhe von 129.076,48 EUR.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde folgender Beschluss
gefasst:

041/08 Dienstaufsichtsbeschwerde

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin



9. April 2008 3Amtsblatt für die Stadt Zossen

Prioritätenliste Straßenbeleuchtung Neubau 2008



9. April 20084 Amtsblatt für die Stadt Zossen



9. April 2008 5Amtsblatt für die Stadt Zossen



9. April 20086 Amtsblatt für die Stadt Zossen



9. April 2008 7Amtsblatt für die Stadt Zossen

Bekanntmachung
über die öffentliche Auslage

der Bodenrichtwertkarte

hier:  Öffentliche Auslegung
der Bodenrichtwertkarte –
Landkreis Teltow-Fläming,

Stand: 1. Januar 2008
Gemäß § 11 (5) der Gutachterausschussverordnung (GAV) vom 29.02.2000
(GVBI.II S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 24.
September 2004 (GVBI.II S. 818) wird die Bodenrichtwertkarte für die Dau-
er eines Monats öffentlich vom

17. April 2008 bis 17. Mai 2008 (jeweils einschließlich)

in der Stadt Zossen, Bürgerbüro während folgender Sprechzeiten zur Ein-
sichtnahme ausgelegt:

Mo 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Die 8.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mi nur Termine nach vorheriger Vereinbarung
Do 8.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 8.00 - 14.00 Uhr
Sa 8.00 - 14.00 Uhr (jeden 1. Samstag im Monat)

gez. Schreiber
Bürgermeisterin

Abstimmungsbehörde: Stadt Zossen  – Die Bürgermeisterin –

Gemeinde: Stadt Zossen

Stimmkreis: 25

Bekanntmachung
über die Durchführung
eines Volksbegehrens

„Für ein Sozialticket in Brandenburg“
Die Vertreter der Volksinitiative „Für ein Sozialticket in Brandenburg“ ha-
ben fristgemäß die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die Lan-
desregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages Brandenburg
haben innerhalb der Frist des § 13 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes
(VAGBbg) keine Klage gegen die Zulässigkeit des Volksbegehrens anhän-
gig gemacht.
Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürgerinnen und
Bürger ab dem

28. April 2008 bis zum 27. August 2008
durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten in dem folgenden
Eintragungsraum unterstützt werden:

Bürgerbüro der Stadt Zossen
Marktplatz 20/21 in 15806 Zossen

zu den Zeiten
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr
Jeden 1. Sonnabend
im Monat: 08:00 bis 13:00 Uhr

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung mit §§ 5
und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) alle deut-
schen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeitpunkt der Eintragung oder
spätestens am 27. August 2008

– das 18. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 28. August 1990
geboren sind,

– seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren ständigen
Wohnsitz haben sowie

– nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Die Unterstützung des Volksbegehrens geschieht nach § 15 Abs. 1 VAGBbg
durch die Eintragung in die Eintragungslisten. Auf Grund des § 17 VAGBbg
können die Bürgerinnen und Bürger ihr Eintragungsrecht nur bei der Ab-
stimmungsbehörde der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Woh-
nung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben.

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, haben sich
über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volksbegehrensverfahrens-
verordnung - VVVBbg).

Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und handschrift-
lich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname,
Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, bei mehreren Wohnungen die
Hauptwohnung, sowie der Tag der Eintragung lesbar einzutragen (§ 18
Abs. 1 und 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 1 VVVBbg). Eine Eintragung kann
nach § 18 Abs. 3 VAGBbg nicht mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzunehmen und dies
der aufsichtsführenden Person mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Nie-
derschrift erklären, werden von Amts wegen in die Eintragungsliste einge-
tragen (§ 18 Abs. 1 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung den Eintragungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen können, können eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson)
mit der Ausübung ihres Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür ist der Hilfs-
person eine entsprechende Vollmacht durch die eintragungsberechtigte
Person auszustellen (§ 18 Abs. 1 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7 Abs. 4 VVVBbg).

Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Für ein Sozialticket in Brandenburg

Die Landesregierung wird aufgefordert, ab dem Jahr 2008 ein Sozialticket
in Brandenburg einzuführen. Das Ticket soll für eine Gebietskörperschaft
(Landkreis oder kreisfreie Stadt) gelten. Ticketberechtigt sollen die Men-
schen sein, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld (SGB II), Grundsicherung
im Alter oder Sozialhilfe (SGB XII) beziehen bzw. deren Bedarfs-
gemeinschaften sowie Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten. Der Preis des Sozialtickets soll 50 % der jeweili-
gen VBB-Umweltkarte nicht überschreiten.

Begründung:

Ein Sozialticket in Brandenburg kann für viele Menschen Mobilität sichern
und Ausgrenzung verhindern. Zur Deckung der Mobilitätskosten reicht zum
Beispiel der Regelsatz des Arbeitslosengeldes bei weitem nicht aus. Im
Flächenland Brandenburg sind für viele Bürgerinnen und Bürger öffentliche
Mobilitätsangebote zur beruflichen Neuorientierung und zur Teilnahme am
beruflichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben notwendig. Deshalb
fordern wir die Einführung eines Sozialtickets in Brandenburg. Mit einem
Sozialticket in Brandenburg würden im Verkehrsverbund Berlin-Branden-
burg (VBB) gleiche Bedingungen hergestellt, denn in Berlin gibt es das Sozial-
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ticket bereits. Nach offiziellen Berechnungen wären für ein Sozialticket in
Brandenburg mindestens 5 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt bereit
zu stellen.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter: Stellvertreter:

Inga-Karina Ackermann Jens Rode
Brücker Straße 71 Zum Mühlenfließ 26
14547 Beelitz 15345 Altlandsberg

Dr. Andreas Steiner Norbert Wilke
Altenhofer Straße 4 Großbeerenstraße 7
16227 Eberswalde 14482 Potsdam

Thomas Nord Anita Tack
Domstraße 27 Zeppelinstraße 173
14482 Potsdam 14471 Potsdam

Carsten Zinn Marianne Wendt
Frankfurter Allee 57 Dr.-Wilhelm-Külz-Viertel 11
16227 Eberswalde 16303 Schwedt/Oder

Marion Scheier Andreas Sult
Dahlienweg 4 Bergerstraße 89
01968 Senftenberg 16225 Eberswalde

(Dienstsiegel)                                      Zossen , den 28. März 2008

Die Abstimmungsbehörde
Stadt Zossen
Die Bürgermeisterin                                              Michaela Schreiber

Amtliche Bekanntmachung
der Wahlbehörde

Auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen am
11.03.2008 wurden gem. § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunal-
wahlen im Land Brandenburg (BbgKWahlG), i.V.m. § 2 Abs. 1 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV), Herr Hartwig
Ahlgrimm, Zum Wasserwerk 24 in 14947 Nuthe-Urstromtal, zum Wahlleiter
der Stadt Zossen und Herr Eckehard Gohde, Finkenschlag 37 in 15838 Am
Mellensee, zum Stellvertreter des Wahlleiters der Stadt Zossen berufen.

Schreiber
Bürgermeisterin als Wahlbehörde

Einladung zur Mitgliederversammlung
der Jagdgenossenschaft

Glienick-Werben
Hiermit laden wir gemäß Beschluss des Vorstandes zur Mitglieder-
versammlung am 17.04.08 um 18.00 Uhr in die Gaststätte „Sportskanone“
in Glienick ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Vorlegen und Billigung der Niederschrift des Vorjahres

Einladung zur Mitgliederversammlung
der Jagdgenossenschaft

Nächst Neuendorf
Hiermit werden alle Eigentümer von Grundflächen, die dem gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk Nächst-Neuendorf angehören und auf denen die Jagd
ausgeübt werden darf, zu einer Mitgliederversammlung am Sonnabend,
dem 17. Mai 2008, um 18.00 Uhr in die Gaststätte Leon, Nächst
Neuendorf, eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes
4. Diskussion
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahl des Vorstandes
7. Wahl zweier Kassenprüfer
8. Sonstiges
9. Ca. 19.30 Uhr gemeinsames Abendessen mit den Jagdpächtern

Der Vorstand
der Jagdgenossenschaft
gez. B. Brenz
(Vorsitzender)

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

4. Bericht des Vorstandes zum Jagdjahr 2007/2008
5. Bericht des Kassenprüfers zur Kassenprüfung
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes, Kassenwartes und Kassenprüfers
8. Beschluss zur Auszahlung des Nettopachtertrages
9. Beschluss zur Verwendung der Rücklagen

10. Verschiedenes

Im Auftrage des Vorstandes
R. Hahn
Vorsitzender

Einladung zur Sitzung
der Jagdgenossenschaft Schünow

Die Jagdgenossenschaft Schünow  - Körperschaft des öffentlichen Rechts -
hat gegenwärtig keinen arbeitsfähigen Jagdvorstand. Gem. § 10 Abs. 7
Jagdgesetz für das Land Brandenburg übernehme ich als Bürgermeisterin
der Stadt Zossen vorübergehend die Geschäfte des Jagdvorstandes (Jagd-
notvorstand).
Zur Wahl des Jagdvorstandes findet am Dienstag, dem 20. Mai 2008
um 19:00 Uhr eine Versammlung der Jagdgenossenschaft statt. Versamm-
lungsort ist das Gutshaus Bamberg in der Mellenseestraße 8 im Orts-
teil Schünow der Stadt Zossen.
Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Eigentümer bejagbarer Flächen)
sind dazu herzlich eingeladen. Ich bitte um eine rege Teilnahme und auch
Bereitschaft, im neu zu wählenden Vorstand mitzuarbeiten. Zu wählen sind
eine Vorsitzende / ein Vorsitzender und zwei Beisitzer/Innen.

Schreiber
Bürgermeisterin


